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I. Planungsrechtliche Festsetzungen 

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 1.1 Reine Wohngebiete (§ 3 BauNVO) 
 Nähere Bestimmung der zulässigen Nutzung (§ 1 Abs. 4 - 10 BauNVO) 
 In dem Reinen Wohngebiet WR sind Läden und nicht störende Handwerksbetriebe, die zur Deckung des 

täglichen Bedarfs für die Bewohner des Gebietes dienen, sowie kleine Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes nicht Bestandteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO). 

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

 2.1 Höhe baulicher Anlagen (§ 18 BauNVO) 
 2.1.1 Bezugspunkt Verkehrsfläche 
 Der untere Bezugspunkt ist die gemittelte Höhe der fertig ausgebauten Verkehrsfläche an der Straßenbe-

grenzungslinie zwischen den Schnittpunkten der Verlängerung der äußeren Seitenwände des Gebäudes 
mit der Straßenbegrenzungslinie (§ 18 Abs. 1 BauNVO i. V. m. § 9 Abs. 3 BauGB). 

 2.1.2 In dem Reinen Wohngebiet WR sind Überschreitungen der festgesetzten Höhen baulicher Anlagen 
durch Dachaufbauten (z. B. Aufzugsüberfahrten, Treppenhäuser, Lichtkuppeln, haustechnische Anlagen, 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien), bis maximal 2,0 m zulässig, wenn ihre Grundfläche maximal 
20 % des darunter liegenden Geschosses beträgt und sie mit Ausnahme von Treppenhäusern und Auf-
zugsüberfahrten mindestens um 2 m von den Außenwänden des darunter liegenden Geschosses abrücken 
(§ 18 BauNVO i. V. m. § 16 Abs. 6 BauNVO). 

 2.2 Zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) 
 In dem Reinen Wohngebiet WR kann die zulässige Geschossfläche um die Flächen notwendiger Garagen, 

die im Vollgeschoss (Erdgeschoss) hergestellt werden, erhöht werden (§ 21a Abs. 4 BauNVO). (siehe Sys-
temskizze). 

3. Geh-, Fahr- und Leitungsrecht (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

 In der festgesetzten Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte ist zum Schutz der Entwässerungsanlagen 
und des verrohrten Icktener Bachs die Errichtung von baulichen Anlagen aller Art mit Ausnahme von Zu-
fahrten nicht zulässig. Ausnahmsweise sind Stellplätze, unter Berücksichtigung der Nachrichtlichen Über-
nahmen II.1. und II.2. und der bestehenden Entwässerungsanlagen in Abstimmung mit den Entsorgungs-
trägern, zulässig. 

4. Natur und Landschaft 

 4.1 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 
 Flachdachbegrünung 
 Flachdächer sind mindestens extensiv zu begrünen. Die Mindeststärke der Drän-, Filter und Vegetations-

tragschicht beträgt 10 cm. Die Begrünung ist dauerhaft zu erhalten. Davon ausgenommen sind Dachflä-
chenbereiche, die für Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energiequellen oder für erforderliche haustech-
nische Einrichtungen genutzt werden. 

5. Bauliche und sonstige Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB) 

 In dem Reinen Wohngebiet WR sind bei Vorhaben, die der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung 
von baulichen Anlagen im Sinne von § 29 BauGB dienen, aufgrund der Lärmbelastung des Straßenver-
kehrs (Icktener Straße und Mendener Straße) für die Gebäude bauliche und sonstige Vorkehrungen zur 
Lärmminderung zu treffen. Die zu treffenden baulichen oder sonstigen Vorkehrungen müssen sicherstel-
len, dass sie eine Schallpegeldifferenz bewirken, die zur Nicht-Überschreitung folgender Innenraumpegel 
durch Verkehrslärm (mittlere Maximalpegel gem. VDI-Richtlinie 2719, August 1987, „Schalldämmung von 
Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen") führt: 
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Raumart  Mittelungspegel 

1. Schlafräume nachts 
1.1 in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten, 
 Krankenhaus- und Kurgebieten 30 dB(A) 
1.2 in allen übrigen Gebieten 35 dB(A) 
 
2. Wohnräume tagsüber 
2.1 in Reinen und Allgemeinen Wohngebieten 
 Krankenhaus- und Kurgebieten 35 dB(A) 
2.2 in allen übrigen Gebieten 40 dB(A) 
 
3. Kommunikations- und Arbeitsräume tagsüber 
3.1 Unterrichtsräume, ruhebedürftige Einzelbüros, 
 wissenschaftliche Arbeitsräume, Bibliotheken,  
 Konferenz- und Vortragsräume, Arztpraxen, 
 Operationsräume, Kirchen, Aulen 40 dB(A) 
3.2 Büros für mehrere Personen 45 dB(A) 
3.3 Großraumbüros, Gaststätten, Schalterräume, 
 Läden  50 dB(A) 

 
Die Tabelle ist nur insoweit anwendbar, als die dort genannten Raumarten nach den Festsetzungen über die 
Art der baulichen Nutzung zulässig sind. Die Innenraumpegel sind vorrangig durch die Anordnung der Bau-
körper und/oder geeignete Grundrissgestaltung einzuhalten. Ist dieses nicht möglich, muss ein ausreichender 
Schallschutz durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der Gebäude 
geschaffen werden. Wohn-/Schlafräume in Einzimmerwohnungen und Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu 
beurteilen. Der maßgebliche Innenschallpegel von Schlafräumen muss bei teilgeöffneten Fenstern eingehal-
ten werden. Andernfalls sind schalldämmende Lüftungssysteme einzubauen. 
Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sowie in Verfahren, nach denen Vorhaben von der Genehmi-
gung (gemäß BauO NRW) freigestellt sind, ist als Bestandteil der Bauvorlagen vom Bauherrn/Antragsteller auf 
den Einzelfall abgestellt der Nachweis der konkret erforderlichen Schallschutzmaßnahmen auf der Grundlage 
der VDI-Richtlinie 2719 zu erbringen. 

II. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB) 

 1. Verrohrter Icktener Bach 
 Das Bebauungsplangebiet wird von dem verrohrten Gewässer des Icktener Bachs gequert. Der Bestand des 

Icktener Bachs ist zu berücksichtigen und ein beidseitiger Schutzstreifen von 6 m von baulichen Anlagen 
aller Art, mit Ausnahme von Zufahrten, freizuhalten. Eine Überquerung des Bachs durch eine Zufahrt be-
darf gemäß § 36 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) i. V. m. § 22 des Landeswassergesetzes (LWG) einer 
wasserbehördlichen Genehmigung. Diese ist bei der Unteren Wasserbehörde zu beantragen. 

 2. Regenüberlaufbecken Icktener Straße 
 Im Bebauungsplangebiet befindet sich das Regenüberlaufbecken (RÜB) Icktener Straße des Ruhrverbands. 

Dieses Becken ist eine Abwasserbehandlungsanlage. Der abwassertechnische Betrieb und die Zugänglich-
keit zur Niederschlagswasserbehandlungsanlage müssen jederzeit möglich sein. 

 Es dürfen keine Schächte, Zugänge, Bauwerke u. ä. mit baulichen Anlagen aller Art, mit Ausnahme von 
Zufahrten überbaut werden. 
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III. Hinweise 

 1. Relevante Unterlagen 
 Die unter 2. aufgeführten Gutachten sowie sämtliche bei der PIanaufstellung angewandte Richtlinien, 

Verordnungen, Satzungen, Erlasse, technische Regelwerke, DIN-Normen und sonstige Vorschriften (z. B. TA 
Lärm, VDI-Richtlinie 2719 - Schalldämmung von Fenstern etc.) können im Amt für Stadtplanung und 
Bauordnung, Deutschlandhaus, Lindenallee 10, 5. Etage, Zimmer 501 an jedem behördlichen Arbeitstag 
während der Dienststunden eingesehen werden. 

 2. Gutachten 
 Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde: 

− Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan "Icktener Straße (ehem. Tennisanlage)" in Essen 
vom 07.12.2018, Verf.: Peutz Consult 

− Landschaftspflegerischer Fachbeitrag mit integrierter Artenschutzprüfung zum Bebauungsplan Nr. 
04/15 "Icktener Straße (ehem. Tennisanlage)" Essen, vom August 2018, Verf.: umweltbüro essen 

− Bodenerkundung: Gutachterliche Stellungnahme, Regenüberlaufbecken Icktener Straße vom 
07.06.1989, Verf.: Stadt Essen 

− Altlastenverdachtsflächenuntersuchung und Gefährdungsabschätzung - Orientierende Erkundung 
vom 17.05.2018, Verf.: Borchert Ingenieure GmbH & Co. KG 

− Geotechnischer Bericht über die orientierende Erkundung des Baugrunds 8429-b, BV Grundstück an 
der Icktener Straße in Essen - Kettwig vom 23.05.2018, Verf.: Borchert Ingenieure GmbH & Co. KG 

 3. Städtische Satzungen 
 3.1 Baumschutz 
 Satzung zum Schutze des Baumbestandes der Stadt Essen (Baumschutzsatzung) vom 06.07.2001 (Amts-

blatt der Stadt Essen, Nr. 28, S. 227), geändert durch die Satzung vom 06.10.2005 (Amtsblatt der Stadt 
Essen Nr. 41, S. 318). 

 3.2 Spielplatz 
 Für Spielflächen, die bei der Errichtung von Wohngebäuden bereitzustellen sind, gilt die „Satzung der 

Stadt Essen über die Lage, Größe, Beschaffenheit, Ausstattung und Unterhaltung von Spielflächen für 
Kleinkinder vom 30. September 1997 (Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 41 vom 10.10.1997), zuletzt geändert 
am 05.03.2019 (Amtsblatt der Stadt Essen, Nr. 10 vom 08.03.2019, S. 36)". 

 4. Umgang mit Bodendenkmälern 
 Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Bodenfunde/-denkmäler entdeckt werden. Diese 

sind unverzüglich der Stadt Essen (Untere Denkmalbehörde) anzuzeigen. 

 5. Umgang mit Niederschlagswasser 
 Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist in den verrohrten Icktener Bach als Vorfluter ge-

drosselt einzuleiten. Es besteht ein Anschlusszwang an die getrennte Ableitung des Niederschlagswassers 
von Terrassen, Stellplätzen, Zufahrten und Dachflächen zur ortsnahen Einleitung. Hinweise zur Drosselung 
werden im wasserrechtlichen Erlaubnisverfahren gemäß § 8 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) abgestimmt. 

 6. Einleitung von Grundwasser 
 Die Einleitung von Grundwasser (z. B. Drainagewasser, Grubenwasser) in die öffentliche Kanalisation ist 

gemäß § 7 Abs. 5 der Entwässerungssatzung der Stadt Essen grundsätzlich nicht zulässig. 

 7. Altlastenverdachtsfläche/Umgang mit anfallendem Bodenaushub/Bodenauftrag  
 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegen Anschüttungen durch die ehemalige Nutzung als Ten-

nissportanlage vor (sonstige Signatur, Y-Linie). 
 Für die Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht, insbesondere im Bereich der rückzubauenden 

Tennisplätze bzw. der zukünftigen Hausgärten, ist geeignetes Bodenmaterial entsprechend dem Merkblatt 
Nr. 44 des Landesumweltamtes NRW „Anforderungen an das Einbringen und Auftragen auf oder in den 
Boden gem. § 12 BBodSchV" zu verwenden. 

 Der Beginn der Baumaßnahme ist der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde und der Unteren Bodenschutzbe-
hörde spätestens eine Woche vor Baubeginn schriftlich anzuzeigen. 

 Anfallender schadstofffreier Bodenaushub/Bauschutt ist zu verwerten. Die Ablagerung von unbelastetem 
Bodenaushub/Bauschutt auf Deponien ist untersagt. 
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 8. Kampfmittel 
 Die Luftbildauswertung war negativ. Kampfmittelbefunde sind dennoch nicht ausgeschlossen. Die Bauar-

beiten sind mit entsprechender Vorsicht durchzuführen. Sollten Kampfmittel gefunden werden, ist die 
Erdarbeit einzustellen und umgehend der Kampfmittelräumdienst über das Ordnungsamt der Stadt Essen 
zu benachrichtigen. 

 9. Hinweise zur Vermarktung 
 Auf dem Grundstück sind Besucherstellplätze im Schlüssel 1 Stellplatz pro 3 Wohneinheiten vorzusehen 

und einzuplanen. Die Verortung und Ausführung der Stellplatzfläche ist unter Berücksichtigung der Ent-
sorgungstrassen und -anlagen mit den Entsorgungsträgern abzustimmen. 


